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Lehman-Zertifikate: Kulanzangebot der Citibank überzeugt nicht alle Kunden 
 
Mandanten der KANZLEI GÖDDECKE ließen unter regem Interessen von weiteren Lehman-
Anlegern und einiger  Medienvertreter Klage beim Landgericht Bonn ihre Klagen einreichen. Für 
diese Anleger erschien das Kulanzangebot nur wenig befriedigend. Kritikpunkt ist nicht nur das 
von vielen als unzulänglich empfundene finanzielle Ergebnis, sondern auch der Punkt, dass bei 
der Bemessung auf Faktoren zurück gegriffen wird, die von der Bank selbst und z. T. nicht immer 
korrekt erhoben worden sind.  
 
Begleitet von den Augen vieler Anleger, die durch Lehman-Zertifikate im vergangenen Jahr 
erhebliche Verluste erlitten haben, wurden am 10. Juni Klagen gegen die Citibank beim 
Landgericht Bonn eingereicht.  
 
Der zentrale Punkt, um den es 
geht: Die Zertifikate der 
Lehman-Gruppe wurden als 
sichere Anlageform der Bank-
kundin verkauft. Die Warnhin-
weise, die in den z. T. in eng-
lisch gehaltenen und sehr aus-
führlich gehaltenen Verkaufs-
prospekten aufgeführt worden 
waren, sind der Kundschaft 
vorenthalten worden. In welchen 
Einzelpunkten die Grundsätze, 
die die Rechtsprechung an eine 
anlegergerechte und anlage-
gerechte Beratung stellt, in der 
Beratung nicht beachtet worden 
sind, wird in der Klageschrift ausführlich begründet. Auch ein wenige Tage zuvor erfolgter erheb-
licher Kursrutsch der Lehman-Aktie wurde in dem Kundengespräch nicht erwähnt; dieses zu ver-
schweigen ist nach Ansicht der KANZLEI GÖDDECKE ein ganz gravierender Mangel. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Trotz des Kulanzangebots, das für den einen oder anderen Kunden der Citibank „passen“ mag, 
wird die Auseinandersetzung vor den Gerichten weiter gehen. Die KANZLEI GÖDDECKE wird 
weitere Klagen für Ihre Mandanten in den Fällen bei Gericht einreichen, bei denen die Beratung 
fehlerhaft gewesen war. 
 
Quelle: eigener Berichtf 

 
12. Juni 2009 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) 

 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
WDR III (You Tube): http://www.youtube.com/watch?v=P5VZLwlkakc  

http://www.youtube.com/watch?v=P5VZLwlkakc

